
B e k a n n t m a c h u n g 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Vergnügungssteuer in der Stadt Dormagen 
(Vergnügungssteuersatzung) 

vom 17.12.2021 
 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S 916), und der §§ 1 bis 3 
und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), hat der Rat der Stadt Dormagen in 
seiner Sitzung am 17.12.2021 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Ergebung 
von Vergnügungssteuer in der Stadt Dormagen (Vergnügungssteuersatzung) vom 19.09.2019 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 

§ 9 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung: 
 
(4) Bei der Besteuerung nach den Spieleinsätzen sind der Steuergläubigerin mit den 

Steuerklärungen die Fiskaldaten sowie die VDAI-Auslesedaten in unveränderter Datei per 
Datenfernübertragung zu übermitteln. Auf Antrag kann durch die Steuergläubigerin zur 
Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung der Dateien durch 
Datenfernübertragung verzichtet werden. Einem solchen Antrag ist zu entsprechen, wenn 
die Übermittlung der Dateien durch Datenfernübertragung für den Steuerpflichtigen 
wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung nur mit einem 
nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Steuerpflichtige 
nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in 
der Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen. In diesem Fall hat 
der Steuerschuldner die Fiskal- und VDAI-Auslesedaten als Datei oder hilfsweise als 
Ausdrucke (in Form der Langausdrucke, die Angaben über die amtliche 
Zulassungsnummer, Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des 
Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne, die elektronisch gezählte 
Bruttokasse, den Kasseninhalt und den Statistikteil (Geldbilanz und herstellerspezifischen 
Serviceausdruck)) für den jeweiligen Besteuerungszeitraum zu übermitteln. 

 
 
§ 12 erhält folgende neue Fassung: 
 
(1) Der Steuerschuldner, der Eigentümer bzw. die Eigentümerin, der Vermieter bzw. die 

Vermieterin, der Besitzer bzw. die Besitzerin oder der sonstige Inhaber bzw. die sonstige 
Inhaberin der Veranstaltungsorte ist verpflichtet, den Beschäftigten oder Beauftragten der 
Steuergläubigerin zur Feststellung von Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der 
Besteuerung unentgeltlich Zugang zum Aufstellort und zum Gerät zu gewähren. Die 
Grundstücke und Betriebsräume unterliegen der Steueraufsicht der Steuergläubigerin. 
Die Beschäftigten oder Beauftragten der Steuergläubigerin sind berechtigt, Grundstücke, 
Räume und ähnliche Einrichtungen zu betreten. Auf § 12 Abs. 1 KAG NRW i. V. m. den 
§§ 98 und 99 Abgabenordnung (AO) zur Einnahme des Augenscheins und zum Betreten 
von Grundstücken und Räumen wird verwiesen. Eine kostenfreie Überprüfung der Geräte 
ist der Steuergläubigerin zu Prüfzwecken zu ermöglichen. 

 
(2) Die Geräte sowie die mit ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen sind während der Dauer 

der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell 



auswertbar aufzubewahren (§ 147 Abs. 2 Nr. 2 AO). Sie müssen den „Grundsätzen zur 
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff - GoBD“ (BMF-Schreiben vom 
28.11.2019, BStBl. I S. 1269) entsprechen (§ 147 Abs. 6 AO). Die Feststellungslast liegt 
beim Steuerpflichtigen. Insbesondere müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten 
(Einzelaufzeichnungspflicht) unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine 
Verdichtung dieser Daten oder ausschließliche Speicherung der Rechnungsendsummen 
ist unzulässig. Ein ausschließliches Vorhalten aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in 
ausgedruckter Form ist nicht ausreichend. Die digitalen Unterlagen und die 
Strukturinformationen müssen in einem auswertbaren Datenformat vorliegen. 

 
(3) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den 

Beschäftigten oder Beauftragten der Steuergläubigerin Aufzeichnungen, Bücher, 
Geschäftspapiere, Druckprotokolle und andere Unterlagen in der Betriebsstätte bzw. den 
Geschäftsräumen in Dormagen vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und nach vorheriger 
Absprache in deren Gegenwart aktuelle Druckprotokolle zu erstellen. Die Unterlagen sind 
der Steuergläubigerin auf Verlangen unverzüglich und vollständig vorzulegen. Auf die 
Bestimmungen des § 12 Abs. 1 KAG NRW i. V. m. den §§ 90 und 93 AO wird verwiesen. 

 
(4) Die Steuergläubigerin behält sich vor, im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens eigene 

Datenerhebungen zur Beweissicherung vorzunehmen. Um die Auslesung der Geräte zu 
ermöglichen, hat der Steuerschuldner dafür Sorge zu tragen, dass die Geräte auf 
Verlangen der Steuergläubigerin jederzeit geöffnet werden können, d.h., die jeweiligen 
Geräteschlüssel müssen auf Verlangen zu beschaffen sein. Sofern die Auslesung nicht in 
angemessener Zeit ermöglicht wird, können zur Vermeidung von Manipulationen Geräte 
bzw. das gesamte Objekt versiegelt werden. Die Steuergläubigerin soll die Versiegelung 
am darauffolgenden Werktag entfernen, sofern unter Mitwirkung des Steuerschuldners 
der durch die Versiegelung beabsichtigte Zweck erreicht wird. 

 
(5) Die Offenbarung von steuerlichen Verhältnissen im Hinblick auf diejenigen Tatsachen, aus 

denen sich eine Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden im Sinne des Gewerberechts 
ergeben kann, ist zulässig. Das von § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO verlangte zwingende öffentliche 
Interesse ist dabei nicht davon abhängig, ob die von der Gewerbebehörde 
festzustellenden Voraussetzungen des Gewerberechts tatsächlich vorliegen. Die 
Regelungen aus der Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 19.12.2013 
(BStBl. I 2013, S. 1430) sind anzuwenden. 

 
 
 
 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht: 
 
Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NRW: 
 
§ 7 Abs. 6 GO NRW lautet: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 



b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“ 

 
Dormagen, den 17.12.2021 
 
 
 
Lierenfeld 
Bürgermeister 


